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Editorial
Liebe Leser:innen,

wir freuen uns, Ihnen unseren aktuellen 
IFRS-Newsletter präsentieren zu dürfen, 
der Sie über die neuesten Entwicklungen 
im Bereich der internationalen Rechnungs-
legungsstandards auf dem Laufenden 
hält. Zu Frühlingsbeginn, möchten wir Sie 
über eine Vielzahl von wichtigen Themen 
informieren, die während der vergangenen 
Monate von den internationalen und 
nationalen Gremien behandelt wurden.

In dieser Ausgabe berichten wir in den 
ersten beiden Themen über die aktuellen 
Aktivitäten der IFRS-Organe. Weiterhin 
werden wir über die Übernahme von 
Änderungen in IAS 7 und IFRS 7 durch 
die EU-Kommission sowie über weitere 
Neuheiten bei ESMA und EFRAG sprechen. 
Danach berichten wir über die Sitzungen 
des IASB im Juni und Mai 2024. 

Anschließ end informieren wir Sie über die 
VeröffentlichungdesIASB-Projektplansund
die EU-Endorsements. Weiterhin geben 
wir einen Überblick über die aktuellen 
nationalen Entwicklungen, insbesondere 
über die aktuellen Facharbeiten des AFRAC 
sowie die neuen AFRAC-Kommentare in 
Bezug auf Akquisitionen und Geschäfts- 
oder Firmenwerte.

Wirhoffen,dassSievondenInhaltendieser
AusgabeprofitierenundwünschenIhnen
eine angenehme Lektüre. Bei Fragen oder 
Anmerkungen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung.

Freundliche Grüße 
Raoul Vogel 
Partner Accounting and  
Reporting Assurance
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IASBfinalisiertÄnderungenbezüglich
derKlassifizierungundBewertungvon
Finanzinstrumenten

Am 30. Mai 2024 hat das International 
Accounting Standards Board (IASB) 
Änderungen an IFRS 9 „Finanzinstrumente“ 
und IFRS 7 „Finanzinstrumente: Angaben“ 
veröffentlicht,diesichaufdieKlassifizierung
und Bewertung von Finanz instru men ten 
beziehen.

DieÄnderungenbetreffendiefolgenden
Bereiche:

 • Klassifizierungfinanzieller
Vermögenswerte:
 – Zinskomponenten im Rahmen einer 
elementaren Kreditvereinbarung,

 – Vertragsbedingungen, die den 
Zeitpunkt oder die Höhe der vertrag-
lichen Zahlungsströme ändern, 
einschließ lich der dazugehörigen 
Angaben nach IFRS 7,

 – Nichtrückgriffsberechtigtefinanzielle
Vermögenswerte (non-recourse),

 – Vertraglich verknüpfte Instrumente 
(contractually linked instruments);

 • Ausbuchung einer durch elektronischen 
Zahlungsverkehrerfülltenfinanziellen
Verbindlichkeit;

 • Angaben zu Eigenkapitalinstrumenten, 
die erfolgsneutral zum beizulegenden 
Zeitwert bewertet werden.

Die Änderungen sind erstmals für 
Geschäftsjahreanzuwenden,dieam
oder nach dem 1. Januar 2026 beginnen, 
vorbehaltlich der Übernahme in das  
EU-Recht (sog. Indossierung).

WeitereInformationenfindenSieaufder
Nachrichtenseite von IASPlus sowie in 
unserem iGAAP fokussiert-Newsletter. 

https://www.iasplus.com/de/news/2024/april/ifrs-18
https://www.iasplus.com/de/publications/german-publications/igaap-fokussiert/2024/ifrs-18


05

Fokus Rechnungslegung  | Ausgabe August 2024

IFRS-Stiftungveröffentlichtvorgeschlagene
ErgänzungderIFRS-Taxonomie2024

Die vorgeschlagenen Änderungen 
umfassen:

 • Die Zeilenmodellierung zur Übermittlung 
von Informationen nach Kategorien (z. B. 
Betrieb, Investition, Finanzierung) für die 
Gewinn- und Verlustrechnung.

 • Die dimensionale Modellierung zur 
Kennzeichnung von Angaben zu von 
derUnternehmensleitungdefinierten
Erfolgskennzahlen und bestimmten 
Aufwendungen nach ihrer Art, die 
mit den Angaben in der Gewinn- und 
Verlustrechnung verknüpft sind.

Mehr können Sie in der Pressemitteilung 
auf der Website der IFRS-Stiftung erfahren.

Auf der Website der IFRS-Stiftung ist eine vor ge schla-
geneErgänzungderIFRS-Taxonomie2024inBezugauf
den neuen Standard IFRS 18 ‘Dar stellung und Angaben 
im Abschluss’ verfügbar.

https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2024/05/iasb-proposes-ifrs-accounting-taxonomy-update-for-ifrs-18/
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Ergebnisse der Sitzung des  
IASB im Juni
01. Lageberichterstattung:  

Der IASB wird gebeten, zu entscheiden, 
obdasProjektfinalisiert,aufEisgelegt
oder zurückgezogen werden soll. Der 
StabempfiehltdemIASB,dasProjekt
durch gezielte Verfeinerungen an den 
Vorschlägen im Entwurf abzuschließen.

02. Überprüfung nach der Einführung 
von IFRS 16: Der Stab wird den 
IASBüberdenProjektplanfürdie
Überprüfung nach der Einführung 
informieren.

03. Dynamisches Risikomanagement:  
Der IASB wird die Kapazitätsbeur-
teilung, die Ausweisvorschriften und 
die Angabenvorschriften für das Modell 
des dynamischen Risikomanagements 
diskutieren.

04. Bilanzierung nach der Equity-
Methode: Der IASB entschied sich 
aufgrund der Kommentare zum 
VorentwurfdesExposureDraft(ED)
zur Equity-Methode, einige Fragen 
zu klären. Wesentlich dabei war die 
Entscheidung des Vorsitzenden durch 
Stichentscheid, die Frage nicht in 
denProjektumfangaufzunehmen,
in welcher Reihenfolge ein Investor 
oder Joint Venturer, der den Buchwert 
der Investition auf null reduziert hat, 
seinen Anteil am Gesamtergebnis des 
assoziierten Unternehmens oder Joint 
Ventures, der die nicht anerkannten 
Verluste übersteigt, erkennt.

05. Rückstellungen – gezielte Verbes-
serungen: Der IASB entschied über 
drei zusätzliche Fragen, die sich aus 
seinenvorläufigenEntscheidungen
imRahmendesProjektsergeben.Der
IASB wird auch über die Übergangs-
bestimmungen für die vorgeschlagenen 
Änderungen und darüber entscheiden, 
ob der Konsultationsprozess bei deren 
Ausarbeitung eingehalten wurde.

06. Schadstoffbepreisungs
mechanismen: Der Stab wird den 
IASB über den aktuellen Stand der 
Aktivitäten zur allgemeinen Lage-
erfassunginBezugaufSchadstoffbe-
preisungs mechanismen informieren.

07. Aktueller Stand des Arbeitspro-
gramms des IASB: Der IASB wird 
über den aktuellen Stand seines 
Arbeitsprogramms und über seine 
jüngstenAktivitätenimBereichder
digitalen Finanzberichterstattung 
informiert.

08. Überprüfung nach der Einführung 
der Standards zur Erlöserfassung 
(gemeinsam mit dem FASB):  
Der IASB und der FASB werden eine 
Bildungsveranstaltung zu ihren 
jeweiligenÜberprüfungennachder
Einführung ihrer Erlöserfassungs-
standards abhalten.

09. Überprüfung nach der Ein führung 
der Standards zu Leasing verhält-
nissen (gemeinsam mit dem FASB): 
Der IASB und der FASB werden ihre 
jeweiligenÜberprüfungennachder
Einführung ihrer Standards für Leasing-
verhältnisse diskutieren.

Die Ergebnisse der Sitzung können Sie auf 
der Webseite der IFRS-Stiftung lesen.

https://www.ifrs.org/news-and-events/calendar/2024/june/international-accounting-standards-board/
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Ergebnisse der Sitzung des  
IASB im Mai
01. Überprüfung nach der Einführung 

von IFRS 9 – Wertminderung:  
Der IASB beschloss, die Fragen im 
Zusammenhang mit den Angaben-
vorschriften in IFRS 7 als mittlere 
PrioritäteinzustufenundeinProjekt
zur gezielten Verbesserung dieser Vor-
schriften in seine Forschungspipeline 
aufzunehmen. Der IASB beschloss 
außerdem, keine Maßnahmen in Bezug 
auf den vereinfachten Ansatz für die 
Erfassung erwarteter Kreditverluste 
und die Ergänzung von IFRS 9 um 
erläuternde Beispiele für einige Arten 
von Finanzinstrumenten, z. B. solche 
zwischenverbundenenParteien,
zu ergreifen. Schließlich beschloss 
der IASB, die Überprüfung nach der 
Einführung abzuschließen.

02. Finanzinstrumente mit 
Eigenschaften von Eigenkapital: 
Der Stab hat eine allgemeine Zusam-
men fassung der Rückmeldungen 
und der wichtigsten Themen aus 
den Stellung nahmen zum Entwurf 
zu Finanz instrumenten mit Eigen-
schaften von Eigenkapital und aus 
den Einbindungsaktivitäten mit 
Anlegern vorgestellt. Es wurden keine 
Entscheidungen gefällt.

03. Zweite umfassende Überprüfung 
des IFRS für KMU: Der IASB hat die 
erneuten Erörterungen seiner Vor-
schläge im Entwurf der dritten Ausgabe 
des IFRS für KMU fortgesetzt. Der 
IASB hat Entscheidungen in Bezug 
auf Abschnitt 9 Konzern- und Einzel-
abschlüsse, Abschnitt 23 Erlöse aus 
Verträgen mit Kunden, Unterschiede 
zwischen dem Entwurf und IFRS 19 
sowie die Vorschriften für den Über-
ganggetroffen.

04. Vorgeschlagene Aktualisierung 
der IFRS-Taxonomie – Verträge 
über Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen: Der IASB wurde 
mündlich über die Empfehlung des 
Stabs informiert, eine vorgeschlagene 
AktualisierungderIFRS-Taxonomie
auf der Grundlage des Entwurfs von 
Ver trägen für erneuerbare Energien 
zu ent wickeln. Die Genehmigung des 
Ausschusses für die Aufsicht über den 
Konsultationsprozess(DueProcess
OversightCommittee,DPOC)ist
erfor derlich, um eine vorgeschlagene 
AktualisierungderIFRS-Taxonomie
auf der Grundlage eines Entwurfs 
zuveröffentlichen,bevorderent-
sprech ende Standard oder geänderte 
Standard herausgegeben wird. Der 
IASB hat der Empfehlung des Stabs an 
denDPOCzugestimmt.

05. Preisregulierte Geschäftsvorfälle: 
Der IASB hat die erneuten Erör-
terungen seiner Vorschläge im Entwurf 
zu regula torischen Vermögenswerten 
und regula to rischen Verbindlichkeiten 
fort gesetzt. Der IASB beschloss, dass 
der endgültige Standard klarstellen 
sollte, dass die ertragsteuerlichen 
Konsequenzen eines regulatorischen 
Ver mögens werts oder einer regula-
torischen Verbindlichkeit zu einem 
sepa raten regulatorischen Vermögens-
wert oder einer regulatorischen 
Verbind lichkeit führen können und dass 
ein Unter nehmen die steuerliche Basis 
eines regula torischen Vermögenswerts 
oder einer regulatorischen Verbindlich-
keit durch Anwendung der Vorschriften 
in IAS 12 bestimmen würde. Der IASB 
hat außerdem beschlossen, dass der 
endgültige Standard den Vorschlag 
zur Streichung der vorübergehenden 
Ausnahme in IAS 8:54G beibehält.

06. Überprüfung nach der Einführung 
von IFRS 15: Der IASB hat die Rück-
meldungen zu Fragen, die in früheren 
Sitzungen nicht erörtert wurden, 
analysiert. Der IASB entschied, keine 
weiteren Maß nahmen zu den von den 
Stellungnehmenden angesprochenen 
Anwendungsfragen im Zusammenhang 
mit der Zuordnung des Trans aktions-
preiseszudenErfüllungspflichtenund
anderen Aspekten der Anwendung von 
IFRS 15 zu ergreifen.

Die Ergebnisse der Sitzung können Sie auf 
der Webseite der IFRS-Stiftung lesen.

https://www.ifrs.org/news-and-events/calendar/2024/may/international-accounting-standards-board/
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InderfolgendenTabelleistderaktuelleProjektplandes
IASB dargestellt.

Forschung und Standardsetzung Nächster Meilenstein Voraussichtlicher Termin Betroffene Standards

Unternehmenszusammenschlüsse - 
Angaben, Geschäfts- oder Firmenwert 
und Wertminderung

EDF Q4 2024 IFRS 3, IAS 36

Dynamisches Risikomanagement ED H1 2025 IFRS 9

Equity-Methode ED September 2024 IAS 28

Finanzinstrumente mit Eigenschaften von 
Eigenkapital

DPD Juli 2024 IAS 32, IFRS 9

Lagebericht FRPS H1 2024

PIRIFRS15„ErlöseausVerträgenmit
Kunden“

FS September 2024 IFRS 15

Immaterielle Vermögenswerte RR Q4 2024 IAS 38

Nachträgliche Überprüfung von IFRS 16 
Leasingverhältnisse

RFI H1 2025 IFRS 16

PreisregulierteGeschäftsvorfälle IFRS H2 2025 IFRS 14

Zweite umfassende Überprüfung des IFRS 
für kleine und mittelgroße Unternehmen

IFRS H1 2025 IFRS für KMU

IASB-Projektplan
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Verwaltung Nächster Meilenstein Voraussichtlicher Termin Betroffene Standards

Addendum zum Entwurf Dritte Ausgabe 
des IFRS für KMU

EDF September 2024 IFRS für KMU

Klimabezogene Risiken und sonstige 
Unsicherheiten im Abschluss

ED Juli 2024

Stromabnahmeverträge EDF August 2024 IFRS 9, IFRS 7

Rückstellungen – Gezielte Verbesserungen ED Q4 2024 IAS 37, IFRIC 21

Aktualisierung des neuen Standards für 
Tochterunternehmenohneöffentliche
Rechenschaftspflicht:Angaben

ED Juli 2024

Verwendungeinerhochinflationären
Berichtswährung durch ein nicht 
hochinflationäresUnternehmen

ED Juli 2024 IAS 21

Taxonomie Nächster Meilenstein Voraussichtlicher Termin Betroffene Standards

AktualisierungderIFRS-Taxonomie–
Verträge für Strom aus erneuerbaren 
Energien

PITU August 2024 IFRS 7, IFRS 9

IFRSTaxonomieUpdate–Primäre
Abschlussbestandteile

PITU Q4 2024 IAS 1, IFRS 18

IFRSTaxonomieUpdate–Tochterunter-
nehmenohneöffentlicheRechenschafts-
pflicht:AngabenundÄnderungenan 
IFRS 7 und IFRS 9

PITU September 2024 IFRS 7, IFRS 9

Abkürzungen
AD  = Agenda Decision
DPD  = Decide Project Direction
ED  = Exposure Draft
EDF = Exposure Draft Feedback
FA  = Final Amendment
FRPS  = Final Revised Practice Statement
FS  = Feedback Statement
IFRS = International Financial Reporting Standard
ISDT = IFRS Sustainability Disclosure Taxonomy
ITU  = IFRS Taxonomy Update
PS  = Project Summary
PITU  = Proposed IFRS Taxonomy Update
RR = Review Research
RFIF = Request for Information Feedback
TADF = Tentative Agenda Decision Feedback

DenaktuellenProjektplandesIASB 
könnenSiejederzeitaufderWebseiteder
IFRS-Stiftung abrufen.

Anwendungsfragen Nächster Meilenstein Voraussichtlicher Termin Betroffene Standards

KlassifizierungvonZahlungsströmenim
Zusammenhang mit Variation Margin Calls 
auf "Collateralised-to-Market"- Verträgen

TADF Q4 2024 IAS 7

Angaben zu Erträgen und Aufwendungen 
fürberichtspflichtigeSegmente

AD Juli 2024 IFRS 8

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/#all-projects
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Die Europäische Union hat am 16. Mai 2024 die 
Änderung„Lieferantenfinanzierungsvereinbarungen
(Änderungen an IAS 7 und IFRS 7)“, die der IASB im 
Mai 2023 herausgegeben hatte, für die Anwendung in 
Europa übernommen.

Die Änderungen umfassen zusätzliche 
Angaben von den bilanzierenden Unter-
nehmen zu ihren gegenüber Lieferan ten 
eingeräumten Finanzierungs ver ein barun-
gen (Supplier Finance Arrange ments). 
Abschlussadressaten können diese Infor-
ma tionen nutzen, um deren Auswirkungen 
auf die Verbind lich keiten und die Zah lungs-
ströme des Unter nehmens sowie auf das 
Liqui di täts risiko des Unter nehmens zu 
beurteilen. Außer dem sollen die zusätz-
lichenAngabepflichtenzueinerbesseren
Vergleichbarkeit der Unternehmen mit ein-
ander führen. Insge samt sollen dadurch in 
Bezug auf Supplier Finance Arrangements 
die Trans parenz, die Vergleichbarkeit sowie 
die Verständ lich keit erhöht werden.

DieÄnderungensindverpflichtendfür
Geschäftsjahreanzuwenden,dieamoder
nach dem 1. Januar 2024 beginnen, wobei 
fürdasGeschäftsjahrdererstmaligen
Anwendung gewisse Erleichterungen 
eingeräumt werden.

WeitereInformationenfindenSieaufder
Nachrichtenseite von IASPlus sowie in 
unserem iGAAP fokussiert-Newsletter.

Übernahme von Änderungen  
an IAS 7 und IFRS 7 

https://www.iasplus.com/de/news/2024/mai/eu-lieferantenfinanzierungsvereinbarungen
https://www.iasplus.com/de/publications/german-publications/igaap-fokussiert/2023/sfa
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ESMAveröffentlichtweitereEntscheidungen 
zur Durchsetzung der IFRS

Die europäische Wertpapier- und Marktaufsichts-
behörde ESMA hat einen 26. Satz von Auszügen aus 
der vertraulichen Datenbank von Durchsetzungs-
ent scheidungen europäischer Enforcementstellen 
veröffentlicht,dieEntscheidungenvonDezember2021
bis Dezember 2023 umfassen. 

Standard Thema

IAS 28 Anteile an assoziierten Unternehmen 
und Joint Ventures

MaßgeblicherEinfluss

IAS 24 Angaben über Beziehungen zu 
nahestehenden Unternehmen und Personen

Angaben über Beziehungen zu 
nahestehenden Unternehmen und 
Personen

 • IAS 34 Zwischenberichterstattung

 • IAS 36 Wertminderung von 
Vermögenswerten

 • IFRS 13 Bemessung des beizulegenden 
Zeitwerts

Angaben im Zwischenbericht

IFRS 9 Finanzinstrumente
Bemessung von erwarteten 
Kreditverlusten

IFRS 13 Bemessung des beizulegenden 
Zeitwerts

Angaben zum beizulegenden Zeitwert

Darüber hinaus enthält die Zusammen-
stellung erstmals auch drei Durchsetzungs-
ent scheidungen zu den Leitlinien zu 
alternativen Finanzkennzahlen von ESMA.

WeitereInformationenfindenSieaufder
Nachrichtenseite von IASPlus.

https://www.iasplus.com/de/news/2024/mai/esma-durchsetzungsentscheidungen
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EFRAG-Stellungnahmeentwurf zu den 
vorgeschlagenen Änderungen in Bezug auf 
Strombezugsverträge

EFRAG hat einen Entwurf einer Stellung-
nah me zu den vorgeschlagenen Änderun-
genanIFRS9undIFRS7veröffentlicht,
die sich auf Verträge über Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen beziehen. 
Der Entwurf lobt den Ansatz des IASB 
zur Eigenverbrauchsausnahme und zur 
Bilanzierung von Sicherungsgeschäften. 
EFRAG begrüßt die klare Fokussierung des 
Entwurfsauf„Pay-as-produced“-Verträge,
weistjedochdaraufhin,dassviele
andereVertragsartenähnlicheProbleme
aufwerfen und der Anwendungsbereich 
möglicherweise zu eng gefasst ist.

EFRAG unterstützt die allgemeine Aus-
richtungderVorschläge,hatjedoch
Beden ken bezüglich der praktischen 
An wendung und schlägt vor, dass die An-
gaben vor schriften nur für Verträge gelten 
sollten, die sowohl in den Anwen dungs-
bereich des Entwurfs fallen als auch die 
Eigenverbrauchsausnahme nutzen. Der 
Entwurf der Stellungnahme steht bis zum 
15.Juli2024zurKommentierungoffen.

WeitereInformationenfindenSieaufder
Nachrichtenseite von IASPlus.

https://www.iasplus.com/de/news/2024/juni/efrag-dcl-ppa
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EFRAGveröffentlichtEntwurfeiner
Übernahmeempfehlung in Bezug auf  
Änderungen an IFRS 9 und IFRS 7

DiesesDokumentbehandeltProbleme,
die während der Über prüfung der 
Klassifizierungs-undBewertungsvor-
schriften von IFRS 9 Finanzinstrumente 
nach deren Einführung festgestellt wurden.

EFRAG ist zu dem Ergebnis gekommen, 
dass die Änderungen den Übernahme kri te-
rien der EU entsprechen. Stellung nah men 
zu dem Entwurf der Übernahme empfeh-
lung können bis zum 13. September 2024 
eingereicht werden.

WeitereInformationenfindenSieinder
Entwurf von EFRAG.

FRAG hat einen Entwurf für eine Übernahme empfehlung 
bezüglich‚ÄnderungenanderKlassifizierungund
Bewer tung von Finanzinstrumenten (Änderungen an 
IFRS9undIFRS7)‘veröffentlicht.

https://www.efrag.org/sites/default/files/sites/webpublishing/SiteAssets/Amendments%20to%20Classification%20and%20Measurement%20of%20Financial%20Instruments%20DEA%20-%20Letter%20to%20the%20EC.pdf
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EFRAG-Papierezu 
IFRS 19 aktualisiert 

ImFebruar2022veröffentlichteEFRAG
Hintergrundpapiere, um die Diskussion 
über die IASB-Vorschläge zu fördern, die 
kleinen und mittelgroßen Tochterunter-
nehmen die Anwendung der IFRS mit 
reduzierten Angabevorschriften ermög-
lichen sollten. Nachdem IFRS 19 „Tochter-
unternehmenohneöffentlicheRechen-
schaftspflicht:Angaben“abgeschlossen
undveröffentlichtwurde,hatEFRAGnun
dieBriefing-Papiereaktualisiert.

Die aktualisierten EFRAG-Informations-
papiere umfassen unter anderem eine 
Studie zur Kompatibilität der EU-Bilanzricht-
linie mit IFRS 19, die die Unter  schiede in den 
Angabe vorschriften zwischen IFRS 19 und 
der EU-Bilanzrichtlinie darstellt, und können 
auf Web-Seite von EFRAG gefunden werden.

https://www.efrag.org/system/files/sites/webpublishing/Meeting%20Documents/2401221035298522/07-02%20%E2%80%93%20SWPA%20-%20Updated%20Briefing%20compatibility%20study%20of%20the%20EU%20AD%20with%20IFRS%2019%20%20-%20EFRAG%20FR%20TEG%2024-06-03.pdf
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Die folgende Tabelle gibt einen Überblick 
über die zur Übernahme anstehenden 
IFRS-Standards und IFRS-Interpretationen. 
Sie enthält den vom IASB angekündigten 
Zeitpunkt des Inkrafttretens, eine Angabe, 
wann die einzelnen Beschlüsse ein-
schließ lich der endgültigen Übernahme 
voraus  sicht lich gefasst werden und ob der 
Zeit plan, mit dem vom IASB angekündigten 
Zeit punkt des Inkrafttretens vereinbar ist.

Den aktuellen Bericht der European 
Financial Reporting Advisory Group 
(EFRAG) zum Stand der Über nahme  
der IFRS in die EU-Rechnungs legungs-
verordnungfindenSieaufder 
EFRAG-Website.

EU-Endorsement

ÄNDERUNGEN
(Stand 31. Mai 2024)

EFRAG-Entwurf 
einer Über nahme-
empfehlung

EFRAG-Über-
nahme empfehlung

Anwendungs-
zeitpunkt

Übernahme vor 
Inkrafttreten

IFRS Standards und Interpretationen

IFRS 19 Tochterunternehmen ohne 
öffentlicheRechenschaftspflicht:
Angaben2(veröffentlichtam 
9. Mai 2024)

01/01/2027

IFRS 18 Darstellung und Angabe in 
Abschlüssen(veröffentlichtam 
9. April 2024)

01/01/2027 Rechtzeitig

Änderungen

Jährliche Verbesserungen, Band 112 
(veröffentlichtam18.Juli2024)

01/01/2026 Rechtzeitig

ÄnderungenderKlassifizierungund
Bewertung von Finanzinstrumenten  
(Änderungen an IFRS 9 und IFRS 7) 
(ausgestellt am 30. Mai 2024)

27/06/2024 01/01/2026 Rechtzeitig

Änderungen an IAS 21 Auswirkungen 
von Wechselkursänderungen: Mangel 
an Umtauschbarkeit

28/09/2023 09/01/2024 01/01/2025 Rechtzeitig

https://www.efrag.org/en/financial-reporting/endorsement-status
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Das AFRAC Arbeits-
programm gibt 
einen Über blick über 
die laufenden und 
zukünftigen AFRAC 
Projekte.Diegeplanten
Veröffentlichungen
basieren auf aktuellen 
Schätzungen.

Quelle: Arbeitsprogramm – AFRAC

Überblick über die aktuellen 
Facharbeiten des AFRAC

Laufende / abgeschlossene Projekte:
(Stand 19. Juli 2024)

Q2 / 2024 Q3 / 2024 Q4 / 2024

St „Hybride Finanzinstrumente im UGB“ St

AG „Lageberichterstattung“ E-St

AG„ZuschüsseimöffentlichenSektor
(UGB)“

E-St

AG Finanzinstrumente

CL zum IASB ED „Business Combinations — 
Disclosures, Good-will and Impairment“

K

CL zum IASB ED „Contracts for renewable 
electricity“

K

AG Sustainability Reporting

CL zum EFRAG Draft zu LSME und VSME K

SubAG „Anwendungsfragen zu den ESRS“ TA

Abkürzungen
DP  = Diskussionspapier
E  = Entwurf
K  = Kommentar
St  = Stellungnahme
PP  = Positionspapier
RG  = ruhend gestellt
EG  = eingestellt
FI  = Fachinformation
TA  = Tätigkeit aufgenommen

https://www.afrac.at/?page_id=5616
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Der österreichische Standardsetzer 
Austrian Financial Reporting Advisory 
Committee (AFRAC) hat zu den 
IASB-Änderungsvorschlägen über 
„Unter nehmens zusammenschlüsse – 
Angaben, Geschäfts- oder Firmen wert 
und Wertminderung“ Kommen tare 
veröffentlicht.AFRACbegrüßtvieleder
IASB-Vorschläge, da sie zu besseren 
Informationen für Jahres abschluss-
adressaten führen könnten. Dennoch 
äußert AFRAC Bedenken hinsichtlich des 
Impairment-Only-Ansatzes und schlägt 
vor, dass Geschäfts- und Firmenwerte 
planmäßig abgeschrieben werden sollten.

Zudem kritisiert AFRAC den vorge-
schlagenen Schwellenwert-Ansatz für 
strategische Unternehmens zusam men-
schlüsse und fordert eine widerlegbare 
VermutungimStandard,umflexiblere
Beurteilungen zu ermöglichen. Während 
AFRACdieOffenlegungzurPerformance
von strategischen Unter nehmens zusam-
men schlüssen auf Basis der Manage ment-
information befürwortet, lehnt es ab, dass 
das Management in Schlüsselpositionen 
nach IAS 24 für diese Bewertungen ver-
ant wortlich ist. Stattdessen hält AFRAC 
den Chief Operating Decision Maker für 
geeigneter.

DievollständigeStellungnahmefindenSie
hier.

AFRAC-Kommentare zu den Änderungs vor-
schlägen des IASB in Bezug auf Akquisitionen  
und Geschäfts- oder Firmenwerte

https://www.afrac.at/wp-content/uploads/AFRAC_CL_ED-2024_1-Amendments-IFRS-3-and-IAS-36.pdf
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